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138  Schlussvortrag des Staatsanwalts 
 
(1) 1Der Staatsanwalt erörtert in seinem Schlussvortrag das Gesamtergebnis der Hauptverhandlung und 
würdigt es tatsächlich und rechtlich. 2Darüber hinaus weist er in geeigneten Fällen darauf hin, welche 
Bedeutung der Strafvorschrift für das Gemeinwohl zukommt.

(2) 1Hält der Staatsanwalt die Schuld des Angeklagten für erwiesen, erörtert er auch die 
Strafzumessungsgründe (§ 46 StGB; vgl. auch Nummer 15) sowie alle Umstände, die für die 
Strafbemessung, die Strafaussetzung zur Bewährung, die Verwarnung mit Strafvorbehalt, das Absehen von 
Strafe, die Nebenstrafe und Nebenfolgen oder die Anordnung von Maßregeln der Besserung und 
Sicherung, der Einziehung (§§ 73 bis 76a StGB), des erweiterten Verfalls oder sonstiger Maßnahmen (§ 11 
Absatz 1 Nummer 8 StGB) von Bedeutung sein können. 2Von einem Antrag auf Anordnung einer Maßregel 
der Besserung und Sicherung (z.B. eines Berufsverbotes nach § 70 StGB) soll regelmäßig nicht schon im 
Hinblick auf mögliche Maßnahmen der Verwaltungsbehörden oder der Berufsgerichtsbarkeit abgesehen 
werden.

(3) Kommt eine Verwarnung mit Strafvorbehalt (§ 59 StGB) in Betracht, wägt der Staatsanwalt die 
besonderen Umstände des Falles gegen das Gebot der Verteidigung der Rechtsordnung ab.

(4) 1Beantragt der Staatsanwalt eine Freiheitsstrafe unter sechs Monaten, nimmt er dazu Stellung, aus 
welchen Gründen die Verhängung einer Geldstrafe nicht ausreicht und deshalb eine Freiheitsstrafe 
unerlässlich ist (§ 47 StGB). 2Von der Geldstrafe darf nicht allein deshalb abgesehen werden, weil der 
Angeklagte sie nicht oder nicht sofort zahlen kann. 3Gegebenenfalls ist eine Anordnung gemäß § 42 StGB 
zu erörtern.

(5) 1Beantragt der Staatsanwalt eine Freiheitsstrafe von nicht mehr als zwei Jahren, nimmt er dazu Stellung, 
ob die Voraussetzungen für die Strafaussetzung zur Bewährung vorliegen (§ 56 StGB). 2Beantragt der 
Staatsanwalt Verwarnung mit Strafvorbehalt, Strafaussetzung zur Bewährung oder eine Maßregel der 
Besserung und Sicherung, schlägt er gegebenenfalls zugleich geeignete Auflagen und Weisungen vor; für 
Auflagen gilt Nummer 93 sinngemäß.

(6) Hat der Angeklagte sich durch die Tat bereichert oder zu bereichern versucht, nimmt der Staatsanwalt in 
geeigneten Fällen auch dazu Stellung, ob Geldstrafe neben Freiheitsstrafe zu verhängen ist (§ 41 StGB).

(7) 1Besteht Anlass, vom Angeklagten erlittene Untersuchungshaft oder eine andere Freiheitsentziehung 
nicht auf die Strafe anzurechnen, hat sich der Staatsanwalt hierzu zu äußern (vgl. § 51 Absatz 1 Satz 2 
StGB). 2Er hat ferner zu der Frage Stellung zu nehmen, ob der Haftbefehl noch aufrechtzuerhalten oder 
aufzuheben ist. 3Hat die Verhandlung Haftgründe gegen den auf freiem Fuß befindlichen Angeklagten 
ergeben, beantragt der Staatsanwalt einen Haftbefehl. 4Untersuchungshaft wegen Verdunklungsgefahr wird 
jedoch nach Verkündung des Urteils nur ausnahmsweise in Betracht kommen.

(8) Beim Antrag zum Kostenausspruch beachtet der Staatsanwalt die Ausnahmen von der Haftung für die 
Auslagen bei bestimmten Untersuchungen (§ 465 Absatz 2 StPO).


